
Information zu Vorschreibungen der Gemeindeabgaben 

 

Mit Beginn 2022 hat es eine Programm-Umstellung betreffend die Vorschreibungen der Ge-

meindeabgaben gegeben. 

 
 

 
 

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im laufenden Jahr wurden die Vorschreibungen für das 1. 

und 2. Quartal dieses Mal zusammengefasst. 

 

Bei der Vorschreibung der Wasser- und Kanalgebühren wird zusätzlich ein Bescheid ver-

schickt. Dieser Bescheid enthält alle relevanten Angaben zur Abrechnung (Zählernummer, 

Zählerstand am Anfang und Ende des Jahres, verrechnete Tarife). 

 

Bitte immer nur den Betrag einzahlen, der auf der Vorschreibung angeführt wird (Vor-

schreibung beinhaltet einen Erlagschein). 

 

  

Zukünftig werden jährlich 4 Vorschreibungen mit folgenden Fälligkeiten verschickt: 
 
Die Vorschreibung für das 1. Quartal mit Fälligkeit 15.2.dJ beinhaltet: 

 

• Grundsteuer A und B zu je ¼ des Jahresbetrages (Jahresbetrag über € 75,--) 

• Waldumlage 

 

Die Vorschreibung für das 2. Quartal mit Fälligkeit 15.5.dJ beinhaltet: 

 

• Grundsteuer A und B zu je ¼ des Jahresbetrages (Jahresbetrag über € 75,--) 

• Grundsteuer A und B Gesamtbetrag bei einem Jahresbetrag bis zu einer Höhe von € 75,-- 

• Zählermiete, Wasser- und Kanalgebühr (Abrechnung Verbrauch des Vorjahres) 

 

Die Vorschreibung für das 3. Quartal mit Fälligkeit 15.8.dJ beinhaltet: 

 

• Grundsteuer A und B zu je ¼ des Jahresbetrages (Jahresbetrag über € 75,--) 

• Müllgebühren (Container bzw. Müllsäcke) 

 

Die Vorschreibung für das 4. Quartal mit Fälligkeit 15.11.dJ beinhaltet: 

 

• Grundsteuer A und B zu je ¼ des Jahresbetrages (Jahresbetrag über € 75,--) 

• Hundesteuer 

• Grabgebühren 

• Tierseuchenbeitrag 



 
Einzahlung mit Einzugsermächtigung 

 
Um Ihnen die Einzahlung der Vorschreibungen zeitsparender und einfacher zu gestalten, be-

steht die Möglichkeit einer Einzugsermächtigung. Durch Ihre schriftliche Zustimmung wird 

am Fälligkeitstag der Rechnungsbetrag automatisch von Ihrem Konto abgebucht.  

 

Die entsprechende Steuer-/Abgabenvorschreibung wird Ihnen wie bisher rechtzeitig auto-

matisch zugestellt. Sie können daher Ihre Vorschreibungen überprüfen und brauchen sich 

um die termingerechte Einzahlung nicht mehr zu kümmern. 

 

Bitte füllen Sie das beiliegende Formular aus und geben Sie es unterschrieben im Gemeinde-

amt ab oder übermitteln Sie es per E-Mail an die Adresse: kassier@abfaltersbach.at 

 
 

Sollten Sie noch Fragen haben können Sie sich gerne an die Finanzverwalterin Barbara 

Duregger unter der Nummer 04846/6210-4 wenden. 

 

Ihr Bürgermeister – Anton Brunner 

 
 


